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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 8.4.2010 

zur Genehmigung des Aalbewirtschaftungsplans, den Deutschland der Kommission 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1100/2007 des Rates mit Maßnahmen zur 

Wiederauffüllung des Bestands des Europäischen Aals vorgelegt hat 
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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 8.4.2010 

zur Genehmigung des Aalbewirtschaftungsplans, den Deutschland der Kommission 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1100/2007 des Rates mit Maßnahmen zur 

Wiederauffüllung des Bestands des Europäischen Aals vorgelegt hat 

(Nur der deutsche Text ist verbindlich)  

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION - 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1100/2007 des Rates vom 18. September 2007 mit 
Maßnahmen zur Wiederauffüllung des Bestands des Europäischen Aals1, insbesondere auf 
Artikel 5 Absatz 1, 

nach Anhörung des Internationalen Rates für Meeresforschung, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Deutschland übermittelte der Kommission am 22. Dezember 2008 gemäß Artikel 4 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1100/2007 neun Aalbewirtschaftungspläne für die 
Flusseinzugsgebiete Eider, Elbe, Ems, Maas, Oder, Rhein, Schlei/Trave, 
Warnow/Peene und Weser. 

(2) Der Kommission liegen die Ergebnisse der technischen und wissenschaftlichen 
Bewertung der Pläne gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1100/2007 
vor, die von der zuständigen wissenschaftlichen Stelle, dem Internationalen Rat für 
Meeresforschung, vorgenommen wurde. Dieser Bewertung zufolge erfüllen diese 
Aalbewirtschaftungspläne die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1100/2007. 

(3) Die von Deutschland vorgelegten Aalbewirtschaftungspläne sollten daher genehmigt 
werden. 

(4) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des Ausschusses für Fischerei und Aquakultur - 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang enthaltenen, von Deutschland am 22. Dezember 2008 vorgelegten 
Aalbewirtschaftungspläne werden genehmigt. 

                                                 
1 ABl. L 248 vom 22.9.2007, S. 17. 
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Artikel 2 

Diese Entscheidung ist an die Bundesrepublik Deutschland gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 8.4.2010 

 Für die Kommission 

 Maria DAMANAKI 

 Mitglied der Kommission 



DE 4   DE 

ANHANG 

Aalbewirtschaftungspläne Deutschlands 


